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URTEIL DES GERICHTSHOFES (Große Kammer) 
 
22. November 2005(*) 
 
„Richtlinie 1999/70/EG – Paragrafen 2, 5 und 8 der Rahmenvereinbarung über befristete Ar-
beitsverträge – Richtlinie 2000/78/EG – Artikel 6 – Gleichbehandlung in Beschäftigung und 
Beruf – Diskriminierung aufgrund des Alters“ 
 
In der Rechtssache C-144/04 
 
betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Artikel 234 EG, eingereicht vom Arbeitsge-
richt München (Deutschland) mit Entscheidung vom 26. Februar 2004, beim Gerichtshof ein-
gegangen am 17. März 2004, in dem Verfahren 
 
Werner Mangold 
 
gegen 
 
Rüdiger Helm 
 
erlässt 
 
DER GERICHTSHOF (Große Kammer) 
 
unter Mitwirkung des Präsidenten der Ersten Kammer P. Jann in Wahrnehmung der Aufgaben 
des Präsidenten, der Kammerpräsidenten C. W. A. Timmermans, A. Rosas und K. Schiemann, 
der Richter R. Schintgen (Berichterstatter), S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, der Richterin 
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R. Silva de Lapuerta sowie der Richter K. Lenaerts, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet und 
M. Ilešič, 
 
Generalanwalt: A. Tizzano, 
 
Kanzler: K. Sztranc, Verwaltungsrätin, 
 
aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 26. April 2005, 
 
unter Berücksichtigung der Erklärungen 
 
–       von W. Mangold, vertreten durch die Rechtsanwälte D. Hummel und B. Karthaus, 
 
–       von Rechtsanwalt R. Helm, vertreten durch sich selbst, 
 
–       der deutschen Regierung, vertreten durch M. Lumma als Bevollmächtigten, 
 
–       der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch N. Yerrell und S. 
Grünheid sowie durch D. Martin und H. Kreppel als Bevollmächtigte, 
 
nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 30. Juni 2005 
 
folgendes 
 
Urteil 
 
1       Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Paragrafen 2, 5 und 8 der 
Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge vom 18. März 1999 (im Folgenden: Rah-
menvereinbarung), die mit der Richtlinie 1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zu der 
EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge (ABl. L 175, S. 43) 
sowie Artikel 6 der Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung 
eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und 
Beruf (ABl. L 303, S. 16) durchgeführt worden ist. 
 
2       Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen Herrn Mangold und 
Herrn Helm über den zwischen ihnen abgeschlossenen befristeten Arbeitsvertrag (im Folgen-
den: Vertrag). 
 
 Rechtlicher Rahmen 
 
 Gemeinschaftsrecht 
 
 Die Rahmenvereinbarung 
 
3       Nach ihrem Paragrafen 1 soll die Rahmenvereinbarung 
 
„a)      durch Anwendung des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung die Qualität befristeter 
Arbeitsverhältnisse verbessern; 
 
b)      einen Rahmen schaffen, der den Missbrauch durch aufeinander folgende befristete Ar-
beitsverträge oder -verhältnisse verhindert“. 
 
4       Paragraf 2 Nummer 1 der Rahmenvereinbarung bestimmt: 
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„Diese Vereinbarung gilt für befristet beschäftigte Arbeitnehmer mit einem Arbeitsvertrag oder 
-verhältnis gemäß der gesetzlich, tarifvertraglich oder nach den Gepflogenheiten in jedem Mit-
gliedstaat geltenden Definition.“ 
 
5       Paragraf 5 Nummer 1 der Rahmenvereinbarung lautet: 
 
„Um Missbrauch durch aufeinander folgende befristete Arbeitsverträge oder ‑ verhältnisse zu 
vermeiden, ergreifen die Mitgliedstaaten nach der gesetzlich oder tarifvertraglich vorgeschrie-
benen oder in dem Mitgliedstaat üblichen Anhörung der Sozialpartner und/oder die Sozialpart-
ner, wenn keine gleichwertigen gesetzlichen Maßnahmen zur Missbrauchsverhinderung beste-
hen, unter Berücksichtigung der Anforderungen bestimmter Branchen und/oder Arbeitnehmer-
kategorien eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen: 
 
a)      sachliche Gründe, die die Verlängerung solcher Verträge oder Verhältnisse rechtfertigen; 
 
b)      die insgesamt maximal zulässige Dauer aufeinander folgender Arbeitsverträge oder -
verhältnisse; 
 
c)      die zulässige Zahl der Verlängerungen solcher Verträge oder Verhältnisse.“ 
 
6       Paragraf 8 Nummer 3 der Rahmenvereinbarung bestimmt: 
 
„Die Umsetzung dieser Vereinbarung darf nicht als Rechtfertigung für die Senkung des allge-
meinen Niveaus des Arbeitnehmerschutzes in dem von dieser Vereinbarung erfassten Bereich 
dienen.“ 
 
Die Richtlinie 2000/78 
 
7       Die Richtlinie 2000/78 ist auf der Grundlage des Artikels 13 EG erlassen worden. Die 
erste, die vierte, die achte und die fünfundzwanzigste Begründungserwägung dieser Richtlinie 
lauten: 
 
„(1)      Nach Artikel 6 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union beruht die Europäi-
sche Union auf den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrech-
te und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit; diese Grundsätze sind allen Mitgliedstaa-
ten gemeinsam. Die Union achtet die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus 
den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze 
des Gemeinschaftsrechts ergeben. 
 
… 
 
(4)      Die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und der Schutz vor Diskriminierung ist 
ein allgemeines Menschenrecht; dieses Recht wurde in der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte, im VN-Übereinkommen zur Beseitigung aller Formen der Diskriminierung von 
Frauen, im Internationalen Pakt der VN über bürgerliche und politische Rechte, im Internatio-
nalen Pakt der VN über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie in der Europäischen 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten anerkannt, die von allen 
Mitgliedstaaten unterzeichnet wurden. Das Übereinkommen 111 der Internationalen Arbeitsor-
ganisation untersagt Diskriminierungen in Beschäftigung und Beruf. 
 
… 
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(8)      In den vom Europäischen Rat auf seiner Tagung am 10. und 11. Dezember 1999 in Hel-
sinki vereinbarten beschäftigungspolitischen Leitlinien für 2000 wird die Notwendigkeit unter-
strichen, einen Arbeitsmarkt zu schaffen, der die soziale Eingliederung fördert, indem ein gan-
zes Bündel aufeinander abgestimmter Maßnahmen getroffen wird, die darauf abstellen, die 
Diskriminierung von benachteiligten Gruppen, wie den Menschen mit Behinderung, zu bekämp-
fen. Ferner wird betont, dass der Unterstützung älterer Arbeitnehmer mit dem Ziel der Erhö-
hung ihres Anteils an der Erwerbsbevölkerung besondere Aufmerksamkeit gebührt. 
 
… 
 
(25)      Das Verbot der Diskriminierung wegen des Alters stellt ein wesentliches Element zur 
Erreichung der Ziele der beschäftigungspolitischen Leitlinien und zur Förderung der Vielfalt im 
Bereich der Beschäftigung dar. Ungleichbehandlungen wegen des Alters können unter be-
stimmten Umständen jedoch gerechtfertigt sein und erfordern daher besondere Bestimmun-
gen, die je nach der Situation der Mitgliedstaaten unterschiedlich sein können. Es ist daher 
unbedingt zu unterscheiden zwischen einer Ungleichbehandlung, die insbesondere durch 
rechtmäßige Ziele im Bereich der Beschäftigungspolitik, des Arbeitsmarktes und der berufli-
chen Bildung gerechtfertigt ist, und einer Diskriminierung, die zu verbieten ist.“ 
 
8       Nach ihrem Artikel 1 bezweckt die Richtlinie 2000/78 „die Schaffung eines allgemeinen 
Rahmens zur Bekämpfung der Diskriminierung wegen der Religion oder der Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung in Beschäftigung und Beruf im 
Hinblick auf die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung in den Mitgliedstaaten“. 
 
9       Artikel 2 der Richtlinie 2000/78 – „Der Begriff ‚Diskriminierung‘“ – bestimmt in den Ab-
sätzen 1 und 2 Buchstabe a: 
 
„(1)      Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet ‚Gleichbehandlungsgrundsatz‘, dass es keine un-
mittelbare oder mittelbare Diskriminierung wegen eines der in Artikel 1 genannten Gründe ge-
ben darf. 
 
(2)      Im Sinne des Absatzes 1 
 
a)      liegt eine unmittelbare Diskriminierung vor, wenn eine Person wegen eines der in Artikel 
1 genannten Gründe in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung er-
fährt, als eine andere Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde“. 
 
10     Artikel 3 der Richtlinie 2000/78 – „Geltungsbereich“ – sieht in Absatz 1 vor: 
 
„Im Rahmen der auf die Gemeinschaft übertragenen Zuständigkeiten gilt diese Richtlinie für 
alle Personen in öffentlichen und privaten Bereichen, einschließlich öffentlicher Stellen, in Be-
zug auf 
 
a)      die Bedingungen – einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen – für 
den Zugang zu unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeits-
feld und beruflicher Position, einschließlich des beruflichen Aufstiegs 
 
… 
 
c)      die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der Entlassungsbedingungen 
und des Arbeitsentgelts; 
 
…“ 
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11     Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 2000/78 lautet: 
 
„Ungeachtet des Artikels 2 Absatz 2 können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass Ungleichbe-
handlungen wegen des Alters keine Diskriminierung darstellen, sofern sie objektiv und ange-
messen sind und im Rahmen des nationalen Rechts durch ein legitimes Ziel, worunter insbe-
sondere rechtmäßige Ziele aus den Bereichen Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und berufli-
che Bildung zu verstehen sind, gerechtfertigt sind und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels 
angemessen und erforderlich sind. 
 
Derartige Ungleichbehandlungen können insbesondere Folgendes einschließen: 
 
a)      die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Beschäftigung und zur be-
ruflichen Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der 
Bedingungen für Entlassung und Entlohnung, um die berufliche Eingliederung von Jugendli-
chen, älteren Arbeitnehmern und Personen mit Fürsorgepflichten zu fördern oder ihren Schutz 
sicherzustellen; 
 
b)      die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufserfahrung oder das 
Dienstalter für den Zugang zur Beschäftigung oder für bestimmte mit der Beschäftigung ver-
bundene Vorteile; 
 
c)      die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung aufgrund der spezifischen Ausbil-
dungsanforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes oder aufgrund der Notwendigkeit einer 
angemessenen Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand.“ 
 
12     Nach Artikel 18 Absatz 1 der Richtlinie 2000/78 mussten die Mitgliedstaaten die erforder-
lichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen, um dieser Richtlinie spätestens bis zum 
2. Dezember 2003 nachzukommen. In Absatz 2 dieses Artikels heißt es jedoch: 
 
„Um besonderen Bedingungen Rechnung zu tragen, können die Mitgliedstaaten erforderlichen-
falls eine Zusatzfrist von drei Jahren ab dem 2. Dezember 2003, d. h. insgesamt sechs Jahre, 
in Anspruch nehmen, um die Bestimmungen dieser Richtlinie über die Diskriminierung wegen 
des Alters und einer Behinderung umzusetzen. In diesem Fall setzen sie die Kommission un-
verzüglich davon in Kenntnis. Ein Mitgliedstaat, der die Inanspruchnahme dieser Zusatzfrist 
beschließt, erstattet der Kommission jährlich Bericht über die von ihm ergriffenen Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Diskriminierung wegen des Alters und einer Behinderung und über die 
Fortschritte, die bei der Umsetzung der Richtlinie erzielt werden konnten. Die Kommission er-
stattet dem Rat jährlich Bericht.“ 
 
13     Da die Bundesrepublik Deutschland eine solche Zusatzfrist für die Umsetzung der Richtli-
nie beantragt hat, läuft die Umsetzungsfrist für diesen Mitgliedstaat erst am 2. Dezember 2006 
ab. 
 
 Nationales Recht 
 
14     § 1 des Beschäftigungsförderungsgesetzes in der durch das Gesetz vom 25. September 
1996 (BGBl. 1996 I S. 1476) geänderten Fassung (im Folgenden: BeschFG 1996) sah vor: 
 
„(1)      Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig. Bis 
zur Gesamtdauer von zwei Jahren ist auch die höchstens dreimalige Verlängerung eines befris-
teten Arbeitsvertrages zulässig. 
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(2)      Die Befristung des Arbeitsvertrages ist ohne die in Absatz 1 genannten Einschränkun-
gen zulässig, wenn der Arbeitnehmer bei Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses das 60. 
Lebensjahr vollendet hat. 
 
(3)      Die Befristung nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht zulässig, wenn zu einem vorherge-
henden unbefristeten Arbeitsvertrag oder zu einem vorhergehenden befristeten Arbeitsvertrag 
nach Absatz 1 mit demselben Arbeitgeber ein enger sachlicher Zusammenhang besteht. Ein 
solcher enger sachlicher Zusammenhang ist insbesondere anzunehmen, wenn zwischen den 
Arbeitsverträgen ein Zeitraum von weniger als vier Monaten liegt. 
 
(4)      Die Zulässigkeit der Befristung des Arbeitsvertrages aus anderen Gründen bleibt unbe-
rührt. 
 
…“ 
 
15     Nach § 1 Absatz 6 BeschFG 1996 galt diese Regelung bis zum 31. Dezember 2000. 
 
16     Die Richtlinie 1999/70 zur Durchführung der Rahmenvereinbarung wurde mit dem Ge-
setz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge und zur Änderung und Aufhebung ar-
beitsrechtlicher Bestimmungen vom 21. Dezember 2000 (BGBl. 2000 I S. 1966, im Folgenden: 
TzBfG) in die deutsche Rechtsordnung umgesetzt. Dieses Gesetz ist am 1. Januar 2001 in Kraft 
getreten. 
 
17     § 1 TzBfG – „Zielsetzung“ – lautet: 
 
„Ziel des Gesetzes ist, Teilzeitarbeit zu fördern, die Voraussetzungen für die Zulässigkeit be-
fristeter Arbeitsverträge festzulegen und die Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten und be-
fristet beschäftigten Arbeitnehmern zu verhindern.“ 
 
18     § 14 TzBfG, der befristete Arbeitsverträge regelt, bestimmt: 
 
„(1)      Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist zulässig, wenn sie durch einen sachlichen 
Grund gerechtfertigt ist. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor, wenn 
 
1.      der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht, 
 
2.      die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt, um den Über-
gang des Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern, 
 
3.      der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt wird, 
 
4.      die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt, 
 
5.      die Befristung zur Erprobung erfolgt, 
 
6.      in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe die Befristung rechtfertigen, 
 
7.      der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die haushaltsrechtlich für eine 
befristete Beschäftigung bestimmt sind, und er entsprechend beschäftigt wird oder 
 
8.       die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht. 
 
(2)      Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen 
Grundes ist bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer von zwei Jah-
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ren ist auch die höchstens dreimalige Verlängerung eines kalendermäßig befristeten Arbeits-
vertrages zulässig. Eine Befristung nach Satz 1 ist nicht zulässig, wenn mit demselben Arbeit-
geber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. Durch 
Tarifvertrag kann die Anzahl der Verlängerungen oder die Höchstdauer der Befristung abwei-
chend von Satz 1 festgelegt werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können 
nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen Regelungen 
vereinbaren. 
 
(3)      Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf keines sachlichen Grundes, wenn der Ar-
beitnehmer bei Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses das 58. Lebensjahr vollendet hat. 
Die Befristung ist nicht zulässig, wenn zu einem vorhergehenden unbefristeten Arbeitsvertrag 
mit demselben Arbeitgeber ein enger sachlicher Zusammenhang besteht. Ein solcher enger 
sachlicher Zusammenhang ist insbesondere anzunehmen, wenn zwischen den Arbeitsverträgen 
ein Zeitraum von weniger als sechs Monaten liegt. 
 
(4)      Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.“ 
 
19     § 14 Absatz 3 TzBfG wurde durch das Erste Gesetz für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt vom 23. Dezember 2002 (BGBl. 2002 I S. 14607, im Folgenden: Gesetz von 
2002) geändert. Die neugefasste Vorschrift, die am 1. Januar 2003 in Kraft trat, lautet: 
 
„Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf keines sachlichen Grundes, wenn der Arbeitneh-
mer bei Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses das 58. Lebensjahr vollendet hat. Die Be-
fristung ist nicht zulässig, wenn zu einem vorhergehenden unbefristeten Arbeitsvertrag mit 
demselben Arbeitgeber ein enger sachlicher Zusammenhang besteht. Ein solcher enger sachli-
cher Zusammenhang ist insbesondere anzunehmen, wenn zwischen den Arbeitsverträgen ein 
Zeitraum von weniger als sechs Monaten liegt. Bis zum 31. Dezember 2006 ist Satz 1 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des 58. Lebensjahres das 52. Lebensjahr tritt“. 
 
 Ausgangsverfahren und Vorlagefragen 
 
20     Am 26. Juni 2003 schloss der damals 56‑ jährige Herr Mangold mit Wirkung zum 1. Juli 
2003 den Arbeitsvertrag mit Herrn Helm, der als Rechtsanwalt tätig ist. 
 
21     § 5 des Vertrages lautet: 
 
„1.      Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.07.2003 und ist befristet bis 28.02.2004. 
 
2.      Die Befristung wird auf die gesetzliche Bestimmung über die erleichterte Befristung mit 
älteren Arbeitnehmern in § 14 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. Satz 1 TzBfG … gestützt, weil der Arbeit-
nehmer älter als 52 Lebensjahre ist. 
 
3.      Die Parteien sind sich einig, dass der unter der vorgenannten Ziffer bezeichnete Befris-
tungsgrund der einzige Befristungsgrund ist, auf den die Befristungsabrede gestützt wird. Vom 
Gesetzgeber und der Rechtsprechung grundsätzlich für zulässig angesehene andere Befris-
tungsgründe werden ausdrücklich ausgeschlossen und sind nicht Gegenstand hiesiger Befris-
tungsabrede.“ 
 
22     Herr Mangold ist der Ansicht, dass die Befristungsabrede des § 5, obwohl auf § 14 Ab-
satz 3 TzBfG beruhend, unvereinbar mit der Rahmenvereinbarung und der Richtlinie 2000/78 
sei. 
 
23     Herr Helm macht geltend, dass Paragraf 5 der Rahmenvereinbarung den Mitgliedstaaten 
vorschreibe, zur Verhinderung des Missbrauchs durch aufeinander folgende befristete Arbeits-
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verhältnisse Maßnahmen vorzusehen, nämlich insbesondere sachliche Gründe für die Verlänge-
rung dieser Verträge zu verlangen oder eine maximal zulässige Dauer oder maximale Anzahl 
der Verlängerungen befristeter Arbeitsverträge oder -verhältnisse festzulegen. 
 
24     § 14 Absatz 3 Satz 4 TzBfG sehe eine solche Beschränkung bei älteren Arbeitnehmern 
zwar nicht ausdrücklich vor, doch liege ein sachlicher Grund für den Abschluss eines befriste-
ten Arbeitsvertrags im Sinne des Paragrafen 5 Nummer 1 Buchstabe a der Rahmenvereinba-
rung darin, dass es für diese Arbeitnehmer angesichts der Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt 
schwer sei, Arbeit zu finden. 
 
25     Das Arbeitsgericht München zweifelt an der Vereinbarkeit von § 14 Absatz 3 Satz 1 
TzBfG mit dem Gemeinschaftsrecht. 
 
26     Erstens verstößt diese Bestimmung nach Ansicht des Arbeitsgerichts gegen das Ver-
schlechterungsverbot des Paragrafen 8 Nummer 3 der Rahmenvereinbarung, weil mit ihr im 
Rahmen der Umsetzung der Richtlinie 1999/70 das Alter der vom Schutz gegen sachgrundlose 
Befristung der Arbeitsverträge ausgenommenen Personen von 60 auf 58 Jahre gesenkt und 
damit das allgemeine Schutzniveau für diese Gruppe von Arbeitnehmern herabgesetzt worden 
sei. Diese Bestimmung verstoße außerdem gegen Paragraf 5 der Rahmenvereinbarung, mit 
dem der Missbrauch durch solche Verträge verhindert werden solle, da er keinerlei Beschrän-
kungen für deren Abschluss mit einer großen, allein nach dem Lebensalter definierten Gruppe 
von Arbeitnehmern enthalte. 
 
27     Zweitens fragt sich das vorlegende Gericht, ob eine Regelung wie § 14 Absatz 3 TzBfG 
mit Artikel 6 der Richtlinie 2000/78 vereinbar ist, da der Schutz älterer Menschen im Arbeitsle-
ben durch die Herabsetzung des Alters für die sachgrundlose Befristung der Arbeitsverträge 
von 58 auf 52 Jahre durch das Gesetz von 2002 nicht sichergestellt werde. Auch der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit sei nicht gewahrt. 
 
28     Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, am 26. Juni 2003, sei die Frist für die Umset-
zung der Richtlinie 2000/78 in innerstaatliches Recht zwar noch nicht abgelaufen gewesen. 
Nach Randnummer 45 des Urteils vom 18. Dezember 1997 in der Rechtssache C‑ 129/96 (In-
ter-Environnement Wallonie, Slg. 1997, I‑ 7411) dürfe aber ein Mitgliedstaat, an den eine 
Richtlinie gerichtet sei, während der Umsetzungsfrist keine Vorschriften erlassen, die geeignet 
seien, die Erreichung des in der Richtlinie vorgeschriebenen Zieles ernstlich in Frage zu stellen. 
 
29     Im Ausgangsverfahren sei die Änderung des § 14 Absatz 3 TzBfG durch das Gesetz von 
2002 am 1. Januar 2003 in Kraft getreten, also nach Veröffentlichung der Richtlinie 2000/78 
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, jedoch vor Ablauf der in Artikel 18 der Richtli-
nie vorgesehenen Umsetzungsfrist. 
 
30     Drittens wirft das vorlegende Gericht die Frage auf, ob der nationale Richter in einem 
Rechtsstreit zwischen Privaten die dem Gemeinschaftsrecht entgegenstehende Regelung des 
nationalen Rechts unangewendet zu lassen habe. Insoweit sei gemäß dem Vorrang des Ge-
meinschaftsrechts der Schluss zu ziehen, dass § 14 Absatz 3 TzBfG insgesamt nicht anwendbar 
sei und deshalb die Grundnorm des § 14 Absatz 1 TzBfG anzuwenden sei, die das Vorliegen 
eines sachlichen Grundes für den Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrags verlange. 
 
31     Das Arbeitsgericht München hat daher das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof 
folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 
 
1. a) Ist Paragraf 8 Nummer 3 der Rahmenvereinbarung dahin gehend auszulegen, dass er im 
Rahmen der Umsetzung in das innerstaatliche Recht eine Verschlechterung durch Senkung des 
Alters von 60 auf 58 Jahre verbietet? 
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b)      Ist Paragraf 5 Nummer 1 der Rahmenvereinbarung dahin gehend auszulegen, dass er 
einer nationalen Regelung, die – wie die hier streitige – keine Einschränkungen im Sinne der 
drei Alternativen der Nummer 1 enthält, entgegensteht? 
 
2.      Ist Artikel 6 der Richtlinie 2000/78 dahin gehend auszulegen, dass er einer nationalen 
Regelung, die – wie die hier streitige – die Befristung von Arbeitsverträgen mit Arbeitnehmern 
ab 52 Jahren – im Unterschied zum Grundsatz der Erforderlichkeit eines sachlichen Grundes – 
ohne das Vorliegen eines sachlichen Grundes zulässt, entgegensteht? 
 
3.      Falls eine der drei Fragen bejahend beantwortet wird: Hat der nationale Richter die dem 
EG-Recht entgegenstehende nationale Regelung unangewendet zu lassen, und gilt dann der 
allgemeine Grundsatz des innerstaatlichen Rechts, nach dem Befristungen nur mit sachlichem 
Grund zulässig sind? 
 
 Zur Zulässigkeit der Vorlage 
 
32     In der mündlichen Verhandlung hat die Bundesrepublik Deutschland die Zulässigkeit des 
Vorabentscheidungsersuchens mit der Begründung in Frage gestellt, der Rechtsstreit des Aus-
gangsverfahrens sei fiktiv oder künstlich. Herr Helm habe nämlich schon früher öffentlich die-
selbe These zur Rechtswidrigkeit des § 14 Absatz 3 TzBfG vertreten wie Herr Mangold. 
 
33     Hierzu ist zunächst darauf hinzuweisen, dass ein Gericht eines Mitgliedstaats, dem eine 
Frage nach der Auslegung des EG-Vertrags oder abgeleiteter Rechtsakte der Gemeinschaftsor-
gane gestellt wird, den Gerichtshof gemäß Artikel 234 EG ersuchen kann, über diese Frage zu 
befinden, wenn es eine Entscheidung darüber zum Erlass seines Urteils für erforderlich hält 
(vgl. u. a. Urteil vom 21. März 2002 in der Rechtssache C‑ 451/99, Cura Anlagen, Slg. 2002, 
I‑ 3193, Randnr. 22). 
 
34     Im Rahmen dieses Vorlageverfahrens besitzt das vorlegende Gericht, das allein über eine 
unmittelbare Kenntnis des Sachverhalts verfügt, die besten Voraussetzungen, um unter Be-
rücksichtigung der Besonderheiten der Rechtssache die Notwendigkeit einer Vorabentschei-
dung für den Erlass seines Urteils zu beurteilen (vgl. u. a. Urteile vom 16. Juli 1992 in der 
Rechtssache C‑ 83/91, Meilicke, Slg. 1992, I‑ 4871, Randnr. 23, vom 7. Juli 1994 in der 
Rechtssache C‑ 146/93, McLachlan, Slg. 1994, I‑ 3229, Randnr. 20, vom 9. Februar 1995 in 
der Rechtssache C‑ 412/93, Leclerc-Siplec, Slg. 1995, I‑ 179, Randnr. 10, und vom 30. Sep-
tember 2003 in der Rechtssache C‑ 167/01, Inspire Art, Slg. 2003, I‑ 10155, Randnr. 43). 
 
35     Betreffen daher die vom nationalen Gericht vorgelegten Fragen die Auslegung einer Be-
stimmung des Gemeinschaftsrechts, so ist der Gerichtshof grundsätzlich gehalten, darüber zu 
befinden (vgl. Urteile vom 8. November 1990 in der Rechtssache C‑ 231/89, Gmurzynska-
Bscher, Slg. 1990, I‑ 4003, Randnr. 20, Leclerc‑ Siplec, Randnr. 11, vom 23. Februar 1995 in 
den Rechtssachen C‑ 358/93 und C‑ 416/93, Bordessa u. a., Slg. 1995, I‑ 361, Randnr. 10, 
und Inspire Art, Randnr. 44). 
 
36     Dem Gerichtshof obliegt es jedoch, zur Prüfung seiner eigenen Zuständigkeit die Um-
stände zu untersuchen, unter denen er vom nationalen Gericht angerufen wird. Denn der Geist 
der Zusammenarbeit, in dem das Vorabentscheidungsverfahren durchzuführen ist, verlangt 
auch, dass das nationale Gericht seinerseits auf die dem Gerichtshof übertragene Aufgabe 
Rücksicht nimmt, die darin besteht, zur Rechtspflege in den Mitgliedstaaten beizutragen, nicht 
aber darin, Gutachten zu allgemeinen oder hypothetischen Fragen abzugeben (Urteile vom 3. 
Februar 1983 in der Rechtssache 149/82, Robards, Slg. 1983, 171, Randnr. 19, Meilicke, 
Randnr. 25, und Inspire Art, Randnr. 45). 
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37     In Anbetracht dieser Aufgabe hat sich der Gerichtshof nicht für befugt gehalten, über 
eine vor einem nationalen Gericht aufgeworfene Vorabentscheidungsfrage zu befinden, wenn 
offensichtlich ist, dass die Auslegung des Gemeinschaftsrechts in keinem Zusammenhang mit 
der Realität oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht. 
 
38     Im vorliegenden Fall lässt sich jedoch nicht in Abrede stellen, dass die vom vorlegenden 
Gericht beantragte Auslegung des Gemeinschaftsrechts tatsächlich einem durch die Entschei-
dung des bei ihm anhängigen Rechtsstreits bedingten objektiven Bedürfnis entspricht. Es ist 
nämlich unstreitig, dass der Vertrag tatsächlich durchgeführt worden ist und seine Anwendung 
eine Frage nach der Auslegung des Gemeinschaftsrechts aufwirft. Dass sich die Parteien des 
Ausgangsrechtsstreits über die Auslegung des § 14 Absatz 3 TzBfG möglicherweise einig sind, 
ändert nichts daran, dass dieser Rechtsstreit tatsächlich besteht. 
 
39     Das Vorabentscheidungsersuchen ist daher zulässig. 
 
 Zu den Vorlagefragen 
 
 Zur ersten Frage, Buchstabe b 
 
40     Mit der ersten Frage, Buchstabe b, die zuerst zu prüfen ist, möchte das vorlegende Ge-
richt wissen, ob Paragraf 5 der Rahmenvereinbarung dahin auszulegen ist, dass er einer natio-
nalen Regelung entgegensteht, die wie die im Ausgangsverfahren streitige keine der in dieser 
Bestimmung für den Rückgriff auf befristete Arbeitsverträge vorgesehenen Beschränkungen 
enthält. 
 
41     Dazu ist festzustellen, dass Paragraf 5 Nummer 1 der Rahmenvereinbarung zum Ziel hat, 
„Missbrauch durch aufeinander folgende befristete Arbeitsverträge oder -verhältnisse zu ver-
meiden“. 
 
42     Die Parteien des Ausgangsverfahrens haben jedoch, wie sie in der mündlichen Verhand-
lung bestätigt haben, nur diesen einen Arbeitsvertrag miteinander geschlossen. 
 
43     Unter diesen Umständen ist die Auslegung von Paragraf 5 Nummer 1 der Rahmenverein-
barung für die Entscheidung des bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreits offen-
sichtlich nicht erheblich, so dass die erste Frage, Buchstabe b, nicht zu beantworten ist. 
 
 Zur ersten Frage, Buchstabe a 
 
44     Mit seiner ersten Frage, Buchstabe a, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Paragraf 
8 Nummer 3 der Rahmenvereinbarung dahin auszulegen ist, dass er einer nationalen Regelung 
wie der im Ausgangsverfahren streitigen entgegensteht, mit der im Rahmen der Umsetzung 
der Richtlinie 1999/70 das Alter, ab dem uneingeschränkt befristete Arbeitsverträge geschlos-
sen werden können, von 60 auf 58 Jahre gesenkt worden ist. 
 
45     Einleitend ist darauf hinzuweisen, dass der im Ausgangsverfahren streitige Vertrag am 
26. Juni 2003 geschlossen worden ist, d. h. unter der Geltung des TzBfG in der Fassung des 
Gesetzes von 2002, mit dem das Alter, ab dem befristete Arbeitsverträge geschlossen werden 
können, von 58 auf 52 Jahre herabgesetzt wurde. Unstreitig ist Herr Mangold im Alter von 56 
Jahren von Herrn Helm eingestellt worden. 
 
46     Das nationale Gericht ist jedoch der Ansicht, dass die Auslegung von Paragraf 8 Nummer 
3 für die Prüfung der Rechtmäßigkeit des § 14 Absatz 3 TzBfG in seiner ursprünglichen Fas-
sung gleichwohl nützlich wäre, da eine Unvereinbarkeit der letztgenannten Vorschrift mit dem 
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Gemeinschaftsrecht auch die Ungültigkeit ihrer Änderung durch das Gesetz von 2002 nach sich 
ziehen würde. 
 
47     Es ist jedenfalls festzustellen, dass der deutsche Gesetzgeber bereits im Rahmen der 
Umsetzung der Richtlinie 1999/70 in innerstaatliches Recht das Alter, von dem an befristete 
Arbeitsverträge geschlossen werden können, von 60 auf 58 Jahre gesenkt hatte. 
 
48     Nach Ansicht von Herrn Mangold verstößt diese, wie auch die durch das Gesetz von 2002 
bewirkte Verschlechterung gegen Paragraf 8 Nummer 3 der Rahmenvereinbarung. 
 
49     Die deutsche Regierung vertritt dagegen die Auffassung, dass die Herabsetzung des Al-
ters dadurch ausgeglichen worden sei, dass den befristet eingestellten Arbeitnehmern neue 
soziale Garantien gewährt worden seien, wie z. B. ein allgemeines Diskriminierungsverbot und 
die Erstreckung der für derartige Verträge vorgesehenen Einschränkungen auf kleine Unter-
nehmen und auf kurzfristige Arbeitsverhältnisse. 
 
50     Insoweit ergibt sich schon aus dem Wortlaut von Paragraf 8 Nummer 3 der Rahmenver-
einbarung, dass deren Umsetzung für die Mitgliedstaaten nicht als Grund für die Senkung des 
allgemeinen Niveaus des Arbeitnehmerschutzes in dem von der Vereinbarung erfassten Bereich 
dienen kann. 
 
51     Mit dem in Paragraf 8 Nummer 3 der Rahmenvereinbarung ohne weitere Erläuterung 
verwendeten Ausdruck „Umsetzung“ kann nicht nur die ursprüngliche Umsetzung der Richtlinie 
1999/70 und insbesondere ihres die Rahmenvereinbarung enthaltenden Anhangs gemeint 
sein; er muss vielmehr alle nationalen Maßnahmen erfassen, die die Erreichung des mit der 
Richtlinie verfolgten Zieles gewährleisten sollen, einschließlich derjenigen, mit denen nach der 
eigentlichen Umsetzung die bereits erlassenen nationalen Rechtsvorschriften ergänzt oder ge-
ändert werden. 
 
52     Hingegen ist eine Verminderung des den Arbeitnehmern im Hinblick auf befristete Ar-
beitsverträge garantierten Schutzes nicht als solche durch die Rahmenvereinbarung verboten, 
wenn sie in keinem Zusammenhang mit der Umsetzung dieser Rahmenvereinbarung steht. 
 
53     Sowohl aus der Vorlageentscheidung als auch aus den Erklärungen der deutschen Regie-
rung in der mündlichen Verhandlung ergibt sich, dass – wie auch der Generalanwalt in den 
Nummern 75 bis 77 seiner Schlussanträge ausgeführt hat –die schrittweise Herabsetzung des 
Alters, ab dem der Abschluss befristeter Verträge uneingeschränkt möglich ist, nicht durch das 
Erfordernis der Umsetzung der Rahmenvereinbarung, sondern durch die Notwendigkeit ge-
rechtfertigt ist, die Beschäftigung älterer Menschen in Deutschland zu fördern. 
 
54     Auf die erste Frage, Buchstabe a, ist daher zu antworten, dass Paragraf 8 Nummer 3 der 
Rahmenvereinbarung dahin auszulegen ist, dass er einer nationalen Regelung wie der im Aus-
gangsverfahren streitigen nicht entgegensteht, mit der aus Gründen der Beschäftigungsförde-
rung und unabhängig von der Umsetzung der Rahmenvereinbarung das Alter gesenkt wurde, 
ab dem uneingeschränkt befristete Arbeitsverträge geschlossen werden können. 
 
 Zur zweiten und zur dritten Frage 
 
55     Mit der zweiten und der dritten Frage, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorle-
gende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 2000/78 dahin aus-
zulegen ist, dass er einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren streitigen entge-
gensteht, nach der der Abschluss befristeter Arbeitsverträge mit Arbeitnehmern, die das 52. 
Lebensjahr vollendet haben, uneingeschränkt zulässig ist, sofern nicht zu einem vorhergehen-
den unbefristeten Arbeitsvertrag mit demselben Arbeitgeber ein enger sachlicher Zusammen-



Ethikrichtlinie ArbG Wuppertal “ S. 12 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 JURACity – Recht für Alle! .  Kurfürstenstraße 14 . 50321 Brühl . (02232) 9450 40-40 (02232) 94 50 40 45  

 

hang besteht. Für den Fall, dass dies bejaht wird, fragt das Gericht, welche Folgen der nationa-
le Richter aus dieser Auslegung zu ziehen hat. 
 
56     Insoweit ist daran zu erinnern, dass die Richtlinie 2000/78 nach ihrem Artikel 1 die 
Schaffung eines allgemeinen Rahmens zur Bekämpfung der Diskriminierung in Beschäftigung 
und Beruf aus den dort genannten Gründen, darunter wegen des Alters, bezweckt. 
 
57     § 14 Absatz 3 TzBfG begründet dadurch, dass die Arbeitgeber mit Arbeitnehmern, die 
das 52. Lebensjahr vollendet haben, uneingeschränkt befristete Arbeitsverträge schließen kön-
nen, eine unmittelbar auf dem Alter beruhende Ungleichbehandlung. 
 
58     Eben zu Ungleichbehandlungen wegen des Alters bestimmt Artikel 6 Absatz 1 der Richtli-
nie 2000/78, dass die Mitgliedstaaten vorsehen können, dass solche Ungleichbehandlungen 
„keine Diskriminierung darstellen, sofern sie objektiv und angemessen sind und im Rahmen 
des nationalen Rechts durch ein legitimes Ziel, worunter insbesondere rechtmäßige Ziele aus 
den Bereichen Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und berufliche Bildung zu verstehen sind, 
gerechtfertigt sind und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich 
sind“. Nach Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a können solche Ungleichbehandlungen u. a. 
„die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Beschäftigung und zur berufli-
chen Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, … um die berufliche 
Eingliederung von Jugendlichen, älteren Arbeitnehmern und Personen mit Fürsorgepflichten zu 
fördern oder ihren Schutz sicherzustellen“, sowie nach den Buchstaben b und c in einigen be-
sonderen Fällen die Festlegung von altersbezogenen Anforderungen betreffen. 
 
59     Wie sich aus den dem Gerichtshof vom vorlegenden Gericht übermittelten Akten ergibt, 
bezwecken diese Rechtsvorschriften klar, die berufliche Eingliederung arbeitsloser älterer Ar-
beitnehmer zu fördern, weil diese erhebliche Schwierigkeiten haben, wieder einen Arbeitsplatz 
zu finden. 
 
60     Die Legitimität eines solchen im Allgemeininteresse liegenden Zieles steht außer Zweifel, 
wie die Kommission im Übrigen selbst eingeräumt hat. 
 
61     Folglich ist ein derartiges Ziel – wie in Artikel 6 Absatz 1 erster Unterabsatz der Richtlinie 
2000/78 vorgesehen – grundsätzlich als eine „objektive und angemessene“ Rechtfertigung 
einer von den Mitgliedstaaten vorgesehenen Ungleichbehandlung wegen des Alters anzusehen. 
 
62     Weiter ist nach dem Wortlaut dieser Bestimmung zu prüfen, ob die eingesetzten Mittel 
zur Erreichung dieses legitimen Zieles „angemessen und erforderlich“ sind. 
 
63     Insoweit verfügen die Mitgliedstaaten unbestreitbar über einen weiten Ermessensspiel-
raum bei der Wahl der Maßnahmen zur Erreichung ihrer Ziele im Bereich der Arbeits- und So-
zialpolitik. 
 
64     Wie das vorlegende Gericht ausgeführt hat, läuft die Anwendung nationaler Rechtsvor-
schriften wie der im Ausgangsverfahren streitigen jedoch darauf hinaus, dass allen Arbeitneh-
mern, die das 52. Lebensjahr vollendet haben, unterschiedslos – gleichgültig, ob und wie lange 
sie vor Abschluss des Arbeitsvertrags arbeitslos waren – bis zum Erreichen des Alters, ab dem 
sie ihre Rentenansprüche geltend machen können, befristete, unbegrenzt häufig verlängerbare 
Arbeitsverträge angeboten werden können. Diese große, ausschließlich nach dem Lebensalter 
definierte Gruppe von Arbeitnehmern läuft damit während eines erheblichen Teils ihres Berufs-
lebens Gefahr, von festen Beschäftigungsverhältnissen ausgeschlossen zu sein, die doch, wie 
sich aus der Rahmenvereinbarung ergibt, einen wichtigen Aspekt des Arbeitnehmerschutzes 
darstellen. 
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65     Solche Rechtsvorschriften gehen insofern, als sie das Alter des betroffenen Arbeitneh-
mers als einziges Kriterium für die Befristung des Arbeitsvertrags festlegen, ohne dass nach-
gewiesen wäre, dass die Festlegung einer Altersgrenze als solche unabhängig von anderen 
Erwägungen im Zusammenhang mit der Struktur des jeweiligen Arbeitsmarktes und der per-
sönlichen Situation des Betroffenen zur Erreichung des Zieles der beruflichen Eingliederung 
arbeitsloser älterer Arbeitnehmer objektiv erforderlich ist, über das hinaus, was zur Erreichung 
des verfolgten Zieles angemessen und erforderlich ist. Die Wahrung des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit bedeutet nämlich, dass bei Ausnahmen von einem Individualrecht die Erfor-
dernisse des Gleichbehandlungsgrundsatzes so weit wie möglich mit denen des angestrebten 
Zieles in Einklang gebracht werden müssen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 19. März 2002 in 
der Rechtssache C‑ 476/99, Lommers, Slg. 2002, I‑ 2891, Randnr. 39). Derartige nationale 
Rechtsvorschriften können daher nicht nach Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 2000/78 gerecht-
fertigt werden. 
 
66     Dass die Frist zur Umsetzung der Richtlinie 2000/78 zum Zeitpunkt des Abschlusses des 
Vertrages noch nicht abgelaufen war, steht dieser Feststellung nicht entgegen. 
 
67     Erstens hat nämlich der Gerichtshof bereits entschieden, dass die Mitgliedstaaten wäh-
rend der Frist für die Umsetzung einer Richtlinie keine Vorschriften erlassen dürfen, die geeig-
net sind, die Erreichung des in dieser Richtlinie vorgeschriebenen Zieles ernstlich in Frage zu 
stellen (Urteil Inter-Environnement Wallonie, Randnr. 45). 
 
68     In diesem Zusammenhang kommt es nicht darauf an, ob die fragliche, nach Inkrafttreten 
der betreffenden Richtlinie erlassene Regelung des nationalen Rechts deren Umsetzung be-
zweckt oder nicht (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 8. Mai 2003 in der Rechtssache C‑ 14/02, 
ATRAL, Slg. 2003, I‑ 4431, Randnrn. 58 und 59). 
 
69     Im Ausgangsverfahren ist die Herabsetzung des Alters, ab dem befristete Arbeitsverträ-
ge geschlossen werden können, von 58 auf 52 Jahre durch Artikel 14 Absatz 3 TzBfG im De-
zember 2002 erfolgt, und diese Maßnahme soll bis zum 31. Dezember 2006 gelten. 
 
70     Der Umstand, dass die Geltung dieser Vorschrift am 31. Dezember 2006 endet, d. h. nur 
wenige Wochen nach Ablauf der vom betreffenden Mitgliedstaat einzuhaltenden Umsetzungs-
frist, ist als solcher nicht entscheidend. 
 
71     Zum einen ergibt sich nämlich schon aus dem Wortlaut von Artikel 18 Absatz 2 der 
Richtlinie 2000/78, dass ein Mitgliedstaat, der – wie im vorliegenden Fall die Bundesrepublik 
Deutschland – eine Zusatzfrist von drei Jahren ab dem 2. Dezember 2003 für die Umsetzung 
dieser Richtlinie in Anspruch zu nehmen beschließt, „der Kommission jährlich Bericht über die 
von ihm ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Diskriminierung wegen des Alters … und 
über die Fortschritte, die bei der Umsetzung der Richtlinie erzielt werden konnten“, erstattet. 
 
72     Diese Bestimmung impliziert also, dass der Mitgliedstaat, der ausnahmsweise in den Ge-
nuss einer längeren Umsetzungsfrist kommt, schrittweise konkrete Maßnahmen ergreift, um 
seine Regelung schon dem in der Richtlinie vorgeschriebenen Ergebnis anzunähern. Dieser 
Verpflichtung würde jedoch jegliche praktische Wirksamkeit genommen, wenn es dem Mit-
gliedstaat gestattet wäre, während der Frist zur Umsetzung der Richtlinie Maßnahmen zu er-
lassen, die mit deren Zielen unvereinbar sind. 
 
73     Zum anderen wird am 31. Dezember 2006, wie der Generalanwalt in Nummer 96 seiner 
Schlussanträge ausgeführt hat, ein beachtlicher Teil der Arbeitnehmer, auf die die im Aus-
gangsverfahren streitige Regelung anwendbar ist – darunter Herr Mangold −, das 58. Lebens-
jahr bereits vollendet haben und somit weiter unter die Sonderregelung des § 14 Absatz 3 
TzBfG fallen, so dass für diese Personengruppe die Gefahr des Ausschlusses von der Garantie 



Ethikrichtlinie ArbG Wuppertal “ S. 14 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 JURACity – Recht für Alle! .  Kurfürstenstraße 14 . 50321 Brühl . (02232) 9450 40-40 (02232) 94 50 40 45  

 

eines festen Beschäftigungsverhältnisses in Form eines unbefristeten Arbeitsvertrags bereits 
definitiv eingetreten ist, unabhängig davon, dass die Altersgrenze von 52 Jahren nur bis Ende 
2006 gilt. 
 
74     Zweitens ist zu beachten, dass der Grundsatz der Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf nicht in der Richtlinie 2000/78 selbst verankert ist. Nach ihrem Artikel 1 bezweckt 
diese Richtlinie nämlich lediglich „die Schaffung eines allgemeinen Rahmens zur Bekämpfung 
der Diskriminierung wegen der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Al-
ters oder der sexuellen Ausrichtung“, wobei das grundsätzliche Verbot dieser Formen der Dis-
kriminierung, wie sich aus der ersten und der vierten Begründungserwägung der Richtlinie er-
gibt, seinen Ursprung in verschiedenen völkerrechtlichen Verträgen und den gemeinsamen 
Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten hat. 
 
75     Das Verbot der Diskriminierung wegen des Alters ist somit als ein allgemeiner Grundsatz 
des Gemeinschaftsrechts anzusehen. Fällt eine nationale Regelung in den Geltungsbereich des 
Gemeinschaftsrechts, was bei dem durch das Gesetz von 2002 geänderten § 14 Absatz 3 
TzBfG als Maßnahme zur Umsetzung der Richtlinie 1999/70 der Fall ist (vgl. hierzu auch 
Randnrn. 51 und 64 des vorliegenden Urteils), hat der Gerichtshof, wenn er im Vorabentschei-
dungsverfahren angerufen wird, dem vorlegenden Gericht alle Auslegungshinweise zu geben, 
die es benötigt, um die Vereinbarkeit dieser Regelung mit diesem Grundsatz beurteilen zu 
können (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache C‑ 442/00, 
Rodríguez Caballero, Slg. 2002, I‑ 11915, Randnrn. 30 bis 32). 
 
76     Folglich kann die Wahrung des allgemeinen Grundsatzes der Gleichbehandlung, insbe-
sondere im Hinblick auf das Alter, als solche nicht vom Ablauf der Frist abhängen, die den Mit-
gliedstaaten zur Umsetzung einer Richtlinie eingeräumt worden ist, die die Schaffung eines 
allgemeinen Rahmens zur Bekämpfung der Diskriminierung wegen des Alters bezweckt, vor 
allem was die Bereitstellung geeigneter Rechtsbehelfe, die Beweislast, die Viktimisierung, den 
sozialen Dialog sowie die positiven und anderen spezifischen Maßnahmen zur Umsetzung einer 
solchen Richtlinie angeht. 
 
77     Es obliegt daher dem nationalen Gericht, bei dem ein Rechtsstreit über das Verbot der 
Diskriminierung wegen des Alters anhängig ist, im Rahmen seiner Zuständigkeiten den rechtli-
chen Schutz, der sich für den Einzelnen aus dem Gemeinschaftsrecht ergibt, zu gewährleisten 
und die volle Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts zu garantieren, indem es jede möglicher-
weise entgegenstehende Bestimmung des nationalen Rechts unangewendet lässt (vgl. in die-
sem Sinne Urteile vom 9. März 1978 in der Rechtssache 106/77, Simmenthal, Slg. 1978, 629, 
Randnr. 21, und vom 5. März 1998 in der Rechtssache C‑ 347/96, Solred, Slg. 1998, I‑ 937, 
Randnr. 30). 
 
78     Nach alledem ist auf die zweite und die dritte Frage zu antworten, dass das Gemein-
schaftsrecht und insbesondere Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 2000/78 dahin auszulegen sind, 
dass sie einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren streitigen, nach der der Ab-
schluss befristeter Arbeitsverträge mit Arbeitnehmern, die das 52. Lebensjahr vollendet haben, 
uneingeschränkt zulässig ist, sofern nicht zu einem vorhergehenden unbefristeten Arbeitsver-
trag mit demselben Arbeitgeber ein enger sachlicher Zusammenhang besteht, entgegenstehen. 
 
Es obliegt dem nationalen Gericht, die volle Wirksamkeit des allgemeinen Verbotes der Diskri-
minierung wegen des Alters zu gewährleisten, indem es jede entgegenstehende Bestimmung 
des nationalen Rechts unangewendet lässt, auch wenn die Frist für die Umsetzung der Richtli-
nie noch nicht abgelaufen ist. 
 
 Kosten 
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79     Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei 
dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache 
dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Ge-
richtshof sind nicht erstattungsfähig. 
 
Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Große Kammer) für Recht erkannt: 
 
1.      Paragraf 8 Nummer 3 der Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge vom 18. 
März 1999, die mit der Richtlinie 1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zu der EGB-UNICE-
CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge durchgeführt worden ist, ist dahin 
auszulegen, dass er einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren streitigen nicht 
entgegensteht, mit der aus Gründen der Beschäftigungsförderung und unabhängig von der 
Umsetzung der Rahmenvereinbarung das Alter gesenkt wurde, ab dem uneingeschränkt befris-
tete Arbeitsverträge geschlossen werden können. 
 
2.      Das Gemeinschaftsrecht und insbesondere Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 2000/78/EG 
des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Ver-
wirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf sind dahin auszulegen, dass sie 
einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren streitigen, nach der der Abschluss 
befristeter Arbeitsverträge mit Arbeitnehmern, die das 52. Lebensjahr vollendet haben, unein-
geschränkt zulässig ist, sofern nicht zu einem vorhergehenden unbefristeten Arbeitsvertrag mit 
demselben Arbeitgeber ein enger sachlicher Zusammenhang besteht, entgegenstehen. 
 
Es obliegt dem nationalen Gericht, die volle Wirksamkeit des allgemeinen Verbotes der Diskri-
minierung wegen des Alters zu gewährleisten, indem es jede entgegenstehende Bestimmung 
des nationalen Rechts unangewendet lässt, auch wenn die Frist für die Umsetzung der Richtli-
nie noch nicht abgelaufen ist. 
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BUCHEMPFEHLUNG 

  

 
  

  
Seidel/Felser 
Kündigung - was tun?, Bund-Verlag (2005), 14,90 Euro, 271 Sei-
ten 
  
Ein gut lesbarer Klassiker, der bereits in 3. Auflage vorliegt und 
den aktuellen Rechtsstand wiedergibt. Der Ratgeber behandelt 
nicht nur das Thema "Kündigung" selbst, sondern alle damit zu-
sammenhängenden Themen von Abfindung, Abmahnung, Aufhe-
bungsvertrag und Abwicklungsvertrag einschließlich steuerlich ge-
schickter Gestaltungen und sozialversicherungsrechtlicher Fallen 
bis zum Zeugnis (Arbeitszeugnis).  
  

 

 

 
Felser/Roos 
Rechte des Betriebsrats und ihre Durchsetzung 
Bund-Verlag, zur Zeit leider vergriffen, Neuauflage in Bearbeitung 
 
Ein praxisorientierter Ratgeber, der Rat bei den wichtigsten Kon-
fliktfeldern der Betriebsratsarbeit gibt und dabei auch Gesichts-
punkte wie die Sicherung der Unterstützung der Belegschaft nicht 
außer acht lässt. Zahlreiche Rechtssprechungsauszüge, denn 
manchmal braucht man es einfach „schwarz auf weiss“. Dem-
nächst in zweiter Auflage. Bitte vormerken! 
 

 
 

 
 

 
DGB-Bundesvorstand (Hrsg.) Rolf Winkel, Hans Nakielski 
111 Tipps zu  Sozialeistungen 
 
Der aktuelle DGB-Ratgeber, dessen dritte Auflage soeben erschienen ist, bietet um-
fassende Informationen zu allen wichtigen sozialen Leistungen und Vergünstigungen, 
die für Erwerbstätige mit unterdurchschnittlichem Einkommen und Arbeitslose in 
Frage kommen: 
• Arbeitslos: Gibt es jetzt mehr Bafög für meine Kinder? 
• Wann bekomme ich mehr Wohngeld? 
• Zahnersatz: Wie viel muss ich zuzahlen? 
• Der Lohn reicht nicht: Bekomme ich zusätzlich Arbeitslosengeld II? 
• Wie lange habe ich Anspruch auf Kindergeld für meinen erwachsenen Sohn? 
Diese und viele andere Fragen werden kompetent und leicht verständlich beantwor-
tet. 2005, kartoniert, 3. überarb. Auflage, 208 Seiten, 9,90 Euro. 
 

  

 
  

  

Winkel/Nakielski 
111 Tipps für Arbeitslose, Bund-Verlag (2005), 9,90 Euro 
  
Zu diesem Ratgeber kann man kaum noch etwas sagen, was nicht 
schon geschrieben worden wäre. Das Buch ist mit über 725.00 
verkauften Exemplaren nicht umsonst ein Bestseller geworden. 
Rolf Winkel betreut zum Thema Arbeitslosengeld Rubriken in Ta-
geszeitungen und kennt daher alle Probleme. Die Autoren geben 
verständliche und fundierte Informationen und geldwerte Ratsch-
läge. Das Buch bezahlt sich daher praktisch von selbst!  
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Winkel/Nakielski 
111 Tipps zu Arbeitslosengeld II und Sozialgeld, Bund-Verlag 
(2005) 
  
Ein neuer Besteller der Autoren des Ratgeber 111 Tipps für Ar-
beitslose: Seit Anfang 2005 gibt es das neue Arbeitslosengeld II. 
Für fast vier Millionen Menschen kommt diese Leistung in Frage: 
Für die Empfänger der bisherigen Arbeitslosenhilfe, die abge-
schafft wird, sowie für erwerbsfähige Sozialhilfebezieher und ihre 
Familien. Für das Arbeitslosengeld II und für das ebenfalls neu 
eingeführte Sozialgeld für Familienangehörige gelten teilweise völ-
lig neue Regeln. Kurz nach Erscheinen der ersten Auflage ist das 
Buch wieder vergriffen. 
  

 

FÜR SIE GESURFT... 
 
http://www.bundesarbeitsgericht.de: Urteile des höchsten deutschen Arbeits-
gerichtes im Volltext. 
 
http://www.kuendigung.de: Informationsseiten von Juracity – Recht für Alle! 
mit Infos rund um das Thema Kündigung. Sie können Ihre Kündigung preis-
wert von Fachanwälten checken lassen. Und Sie können, wenn es zeitlich 
drängt, auch am letzten Tag noch per Onlineklage Ihre Rechte geltend ma-
chen. 
 
http://www.betriebsverfassungsrecht.de: Informationsseiten von Juracity – 
Recht für Alle! mit Infos rund um das Betriebsverfassungsrecht speziell für Be-
triebsräte. Hier können Betriebsräte von der praktischen Erfahrung von RA Fel-
ser im Betriebsverfassungsrecht seit 1983 profitieren, als Betriebsrat, Rechts-
sekretär und Berater und Anwalt von vielen Betriebsräten. 
 
http://fragen.juracity.de: Hier können Sie unseren Anwälten Fragen aus allen 
Rechtsgebieten stellen. Erfahrene Fachanwälte und Spezialisten beantworten 
diese schon ab 25 Euro (kurze Frage)! 
 
Übrigens: Demnächst baut JuraCity –Recht für Alle! die bereits bestehenden, 
aber nicht mehr ganz so aktuellen Informationsseiten unter 
http://www.betriebsverfassungsrecht.de aus. In Vorbereitung sind die Überar-
beitung und Neustart (Relaunch) der Seiten http://www.anhoerung.de, 
http://www.zustimmungsverweigerung.de, http://www.sozialplan.de und 
http://www.betriebsratsseminar.de.  
 

WEITERE ANGEBOTE VON JURACITY ZUM THEMA 
 
Bei uns finden Sie folgende für Betriebsräte interessante Juracity-Merkblätter: 
 

• Erfolgreich Zustimmung verweigern - Anhörung des Betriebsrats nach § 102 BetrVG 
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• Rechtslage bei der Abmeldung und Freistellung von Betriebsratsmitgliedern 
• Freistellung zur Schulungsteilnahme nach § 37 Abs. 6 und 7 BetrVG 
• Rechte und Pflichten der/des Betriebsratsvorsitzenden 
• Taktik und Rechtslage bei Sozialplanverhandlungen 
• Taktik und Rechtslage bei Einigungsstellenverhandlungen 
 

Demnächst können Sie Urteile im Volltext bei Juracity zu günstigen Konditio-
nen downloaden, bequem per Lastschrift oder T-Pay. 
 
Unter www.kuendigung.de können Sie Ihre Kündigung, Ihren Aufhebungsver-
trag oder Abwicklungsvertrag zum Festpreis von 145 € (incl. Mwst. incl. Ne-
benkosten) durch Fachanwälte checken lassen. Sie erhalten ein mehrseitiges 
Gutachten, das jeden Punkt des Vertrages kommentiert und geldwerte Tipps 
gibt. Regelmäßig bringt der Check ein vielfaches dessen, was er kostet. 

 
URTEILSSERVICE 

 
Wir beschaffen Ihnen jedes Urteil der Arbeitsgerichtsbarkeit gegen Erstattung 
der Unkosten in Höhe von 5 Euro. 
 

NEWSLETTERBESTELLUNG 
 
Auf den Seiten von Juracity können Sie Newsletter zu verschiedenen Themen 
abonnieren, auch zum Arbeitsrecht und spezielle Newsletter für Betriebsräte. 
Diese erscheinen einmal monatlich und sind kostenlos. 
 

WAS IST JURACITY? 
 
Juracity – Recht für Alle! ist ein Rechtsinformationsportal der Kanzlei „Rechts-
anwälte und Fachanwälte Felser“, auf dem verbraucherorientierte Rechtsinfor-
mation und –dienstleistungen im Internet zur Verfügung gestellt werden. Ziel 
ist die bequeme, sichere und zuverlässige Zurverfügungstellung von aktuellen 
und kostengünstigen Rechtsinformationen und Dienstleistungen. Wir bringen 
die Dinge verständlich auf den Punkt. 
 
Die Stiftung Warentest hat uns auch schon einmal gelobt und der Gründer von 
Juracity ist Moderator eines Arbeitsrechtsportals, daß die Fachzeitschrift „Per-
sonalwirtschaft“ in einem Vergleichstest von Arbeitsrechtsportalen zum Test-
sieger kürte. Juracity wird von Gewerkschaften und zahlreichen Zeitschriften 
empfohlen. 
 
Qualität zeigt sich aber nicht nur an guten und preiswerten Leistungen, son-
dern auch an Datensicherheit und einfacher Benutzerführung.  
 
Sie können uns gerne testen. Auf unseren Seiten finden Sie immer eine Aus-
wahl kostenloser Dokumente zum Kennenlernen. 
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Wir arbeiten jeden Tag an einer Verbesserung unseres Angebotes und der Be-
nutzerführung. Wenn Sie Verbesserungsvorschläge, Anregungen oder auch nur 
Lob an uns richten wollen: wir freuen uns über jede Rückmeldung. Bitte 
schreiben Sie uns unter qm@juracity.de.  
 

IMPRESSUM, HINWEISE 
 
Für die inhaltliche Richtigkeit der Texte ist allein der jeweilige Autor verant-
wortlich. 
 
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bei aller Sorgfalt können wir nicht für die 
Richtigkeit z.B. der gerichtlichen Aktenzeichen garantieren.  
 
Nachdruck oder Weiterverbreitung sind nur für den persönlichen Gebrauch ges-
tattet. Dieses Merkblatt darf jederzeit an Familienangehörige, Kollegen und 
Freunde weitergeleitet werden, das ist sogar erwünscht. Es darf jedoch nicht 
nachgedruckt oder ohne Lizenz in Online-Angebote oder auf CD-ROMs über-
nommen werden. Verletzungen unserer Urheberrechte verfolgen wir unnach-
sichtig und konsequent. 
 
MARKENSCHUTZ 
  
Juracity und Juracity - Recht für Alle! sind patentrechtlich geschützte 
Wortmarken unabhängig davon, ob sie immer als solche gekennzeichnet sind. 
 

Newsletter bestellen nicht vergessen! 
 


